
Befreiungsantrag bei 
jedem Beschäftigungs
wechsel

Das Bundessozialgericht hat mit Ent-
scheidung vom 31.10.2012 grundle-
gende Neuerungen zum Befreiungs-
recht judiziert. Antragsteller müs
sen danach zukünftig bei jedem 
Wechsel ihrer Beschäftigung 
zwingend einen neuen Befrei
ungsantrag bei der Deutschen 
Rentenversicherung Bund stellen. 
Der Antrag muss fristwahrend und 
unter Einhaltung der 3-Monatsfrist 
des § 6 Abs. 4 SGB VI gestellt wer-
den, da anderweitig die Befreiung 
nur noch ab dem Zeitpunkt der 
Antragstellung rechtliche Wirksam-
keit entfalten kann, unabhängig 
davon, ob zuvor bereits die materiel-
len Befreiungsvoraussetzungen vor-
gelegen haben.

Grund für diese Neuerung ist, dass 
das Bundessozialgericht einer einmal 
ausgesprochenen Befreiung nur 
noch eine begrenzte Rechtswirksam-
keit zusprechen will, die auf die 
jeweilige Beschäftigung bzw. selb-
ständige Tätigkeit, für die eine Be -
freiung einmal ausgesprochen wor-
den ist, begrenzt ist. Das Gericht ist 
insoweit einem sehr engen Wortlaut-
verständnis des § 6 Abs. 5 S. 1 SGB VI 

gefolgt und hat damit eine langjäh-
rig anders geartete Verwaltungspra-
xis der Deutschen Rentenversiche-
rung Bund aufgehoben.
Wir raten daher, bei jedem Wech - 
sel der Beschäftigung unverzüglich 
einen neuen Befreiungsantrag zu 
stellen. Sofern der Antrag nicht frist-
gerecht innerhalb von drei Monaten 
nach Antritt der neuen Beschäfti-
gung bei der Sächsischen Ärztever-
sorgung eingeht, tritt eine Doppel-
versicherung ein, die zu einer dop-
pelten Beitragspflicht zur Sächsi-
schen Ärzteversorgung und zusätz-
lich zur Deutschen Rentenversiche-
rung führt.
Für zurückliegende Sachverhalte ist 
unser Dachverband, ABV e.V., be -
müht, mit der Deutschen Rentenver-
sicherung Bund eine Vereinbarung 
zu erreichen, dass diese nicht aufge-
griffen werden. Für die Zukunft soll-
ten Mitglieder und Arbeitgeber ge -
nauestens auf das Befreiungsrecht 
achten!
Formulare zur Beantragung der 
Befreiung von der Versicherungs-
pflicht in der Deutschen Rentenversi-
cherung Bund stehen auf unserer 
Webseite unter www.saev.de zum 
Download bereit oder können direkt 
beim Versorgungswerk angefordert 
werden.
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Das Redaktionskollegium „Ärzteblatt 
Sachsen“ bittet die sächsischen Ärz -
te, praxisbezogene, klinisch relevante 
medizinisch-wissenschaftliche Beiträ-
 ge und Übersichten mit diagnostischen 
und therapeutischen Empfehlungen, 
berufspolitische, gesundheitspolitische 
und medizingeschichtliche Artikel zur 

Veröffentlichung in unserem Kam  mer-
 organ einzureichen (E-Mail: redak-
tion@ slaek.de).

Die Manuskripte sollen in didaktisch 
klarem, allgemein verständlichem Stil 
verfasst sein. Unter www.slaek.de 
sind die Autorenhinweise nachzule-
sen.
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